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mußten und daß es verschiedene Hierarchien der Abrechnung gab. 
Die sich in der Rheinfeldener Rechnung widerspiegelnde Praxis wie 
die Sollvorschriften für den Grafen von Württemberg zeigen, daß man 
durchaus Erfahrungen, sogar eine gewisse Routine in diesen Dingen 
hatte. Nicht nur die Lokalverwaltung, sondern auch die zur Zusam-
menfassung des nach den Staufern verbliebenen und revindizierten 
Kronguts eingesetzten Landvögte, die in ihrer Vogtei Stellvertreter 
des Herrschers in sämtlichen Belangen waren136, also eine Art Mitte-
linstanz, waren unter Albrecht nachweislich zumindest fallweise der 
Rechnungslegung unterworfen137.

Nach diesen Darstellungen gilt es Bilanz zu ziehen, und dies auf 
mehreren Ebenen, zunächst im Blick auf die großen westeuropäischen 
Monarchien, dann im Hinblick auf die „deutschen“ Territorien. Die 
Überlieferungsbedingungen für königliche Rechnungen waren im 
Reich mehr als schlecht. Anders als im englischen und französischen 
Königtum mit Exchequer und Chambre des comptes bildete sich im 
Reich lange keine eigene Institution für die Rechnungskontrolle aus, 
erst Maximilian I. machte die Rechenkammer zur ortsfesten und kolle-
gialen Einrichtung138. Die Existenz einer solchen Verwaltungsinstanz, 
die aufgrund ihrer Spezialisierung die vorgelegten Rechnungen und 
Unterlagen aufbewahrte, weil sie sie nutzen konnte, hatte unmittelbare 
Auswirkungen auf die Überlieferungschance. Verblieben die vorge-
legten Rechnungen in der Kanzlei in einer Kiste mit alden unnutzen 
registern und rechenungen, waren ihre Überlieferungschancen gering, 
wußte man hingegen die Rechnungen für Kontrolle, Budget und als 
Steinbruch anderer Informationen zu nutzen, stieg die Wahrschein-
lichkeit der Erhaltung signifikant139. Die schon durch das Fehlen einer 
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